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Aktuelle Informationen  
für Vereine und gemeinnützige Organisationen 

 
Fotos können bei Vereinsstreitigkeiten zur Beweissicherung zulässig sein  

Bei Rechtsstreitigkeiten im Verein können Fotos von Mitgliedern zur Beweissicherung zulässig 
sein. Das entschied das OLG Celle im Fall eines Kleingartenvereins, der ein Mitglied ausge-
schlossen hatte.  

Laut Satzung und Pachtvertrag endete mit der Mitgliedschaft auch der Pachtvertrag über die 
Parzelle. Dennoch nutzte das Mitglied die Parzelle weiter. Das dokumentierte ein Vereinsmit-
glied mit der Kamera.  

Das ausgeschlossene Mitglied klagte wegen Verletzung seiner Persönlichkeitsrechts und unter-
lag. Das OLG bewertete den Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Mitglieds durch 
die angefertigten Fotografien als überaus gering. Die Fotos zeigten das Mitglied bei der Garten-
arbeit auf seiner Parzelle, also anlässlich eines alltäglichen und gerade nicht im Rahmen eines 
intimeren Vorganges. Dabei sei es lediglich in seiner Sozialsphäre betroffen.  

Ob der Ausschluss aus dem Verein rechtswidrig gewesen war, ist – so das OLG – in diesem Zu-
sammenhang ohne Belang.  

Da der Streit darüber, ob das Mitglied wirksam aus dem Verein ausgeschlossen worden war, zu 
diesem Zeitpunkt noch fortbestand, gab es für die Schaffung von derartigen Beweismitteln 
durchaus einen objektiven Grund. Keine Rolle spielt dabei, ob der Fotografierende in seiner 
Funktion als erster Vorsitzender des Vereins oder als bloßes "einfaches" Vereinsmitglied gehan-
delt hat.  

OLG Celle, Urteil vom 21.03.2024, 5 U 114/23 

 
 

Rund um den Vereinsinfobrief  

• Kopieren! Verwenden Sie einzelne unsere Beiträge für Ihre Newsletter, Publikationen 
oder Zeitschriften – kostenlos und unverbindlich. Einzige Bedingung: Sie verweisen mit 
einem Link am Ende des Beitrages auf www.vereinsknowhow.de.  

• Empfehlen! Empfehlen Sie den Vereinsinfobrief, indem Sie ihn einfach weiterleiten. 
Danke!  

• Werben im Vereinsinfobrief: Infos zu Preisen und aktueller Abonnentenzahl unter 
www.vereinsknowhow.de/werbung.htm  
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